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DER PADAGOGISCHE BEOBACHTER

IM KANTON ZURICH

Organ des Ziircher Kantonalen Lehrervereins -

Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung

ERSCHEINT MONATLICH EIN- ODER ZWEIMAL

53. JAHRGANG NUMMER 18 16. OKTOBER 1859

Ausserordentliche Delegiertenversammlung
des ZKLV

Am 7., eventuell am 14. November 1959 findet eine aus-
serordentliche Delegiertenversammlung des ZKLV statt.

Die Einladung mit der Traktandenliste, die zum gros-
sen Teil die selben Titel aufweisen wird wie diejenige
der 4. Kapitelsversammlung (siche unten), wird in der
nichsten Nummer des «Pidagogischen Beobachters» er-
scheinen. Der Vorstand des ZKLV

4. Kapitelversammlung 1959 am 5. Dezember

Verhandlungsgegenstinde:

a) Abinderung der Verordnung iiber das Volksschul-
wesen vom 31.Mirz 1900

b) Ausfithrungsbestimmungen zu § 59 des revidierten
Gesetzes iiber die Volksschule betreffend die Befor-
derung (Promotionsbestimmungen)

c) Verordnung iiber die Ausbildung der Lehrer der
Realschule und der Oberschule

d) Verordnung betreffend die Ausbildung, Wahlfihig-
keit und den Uebertritt der Lehrer der Primarober-
stufe an die Realschule und an die Oberschule
(Uebergangsordnung)

e) Lehrplan der Realschule und der Oberschule

Der Synodalvorstand

Ziircher Kantonaler Lehrerverein

PROTOKOLL DER AUSSERORDENTLICHEN
DELEGIERTENVERSAMMLUNG

Samstag, den 13. Juni 1959
(Schluss)

Hierauf erfolgt die Besprechung des Reglementes fiir
den Sonderkurs zur Umschulung auf das Primarlehramt.
Der Kantonalvorstand legt der Delegiertenversammlung
einen Reglementsentwurf vor, der in einigen Punkten
vom Entwurf der Erziehungsdirektion abweicht, bzw.
ergidnzt worden ist. Der Einfachheit halber lassen wir
den Wortlaut des Reglementes, wie es die Zustimmung
der Delegiertenversammlung fand, folgen:

§ 1 Zur Auslese der geeigneten Kandidaten findet ein zwei-
bis dreimonatiger Vorkurs in Form eines Abendkurses, ein-
schliesslich Samstagnachmittag, statt.

§2 Der Umschulungskurs beginnt nach Abschluss des
Vorkurses und dauert mindestens zwei Jahre. Zwischen Vor-
kurs und Umschulungskurs ist den aufgenommenen Kandi-
daten die notwendige Frist zur Losung des bisherigen Ar-
beitsverhiiltnisses einzurdumen.

§8 In den Umschulungskursen werden nur jene Kandi-
daten aufgenommen, die den Vorkurs mit Erfolg absolviert
und sich auch iber die gesundheitliche Eignung fiir den
Lehrerberuf ausgewiesen haben, wobei spiter fiir die Ertei-
lung der Wihlbarkeit und die Aufnahme in die BVK eine
besondere vertrauensirztliche Untersuchung im Kanton
Ziirich notig ist.
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§4 Die Aufnahme in den Umschulungskurs erfolgt auf
eine Probezeit von drei Monaten. Im Zweifelsfall kann die
Probezeit auf sechs Monate verlingert werden.

§ 5 Kandidaten, deren charakterliche Eignung fiir den
Lehrerberuf sich im Verlaufe des Kurses als fraglich heraus-
stellt, konnen jederzeit vom Kurs ausgeschlossen werden.

§ 6 Am Schlusse des Kurses findet eine Priifung statt, die
sich sowohl auf die Ficher der allgemeinen Bildung wie auf
jene der beruflichen Bildung erstreckt.

§ 7 Bei erfolgreichem Bestehen der Schlusspriifung erhal-
ten die Kandidaten ein Fihigkeitszeugnis als Ausweis fiir die
Unterrichtserteilung an der Primarschule.

Der Fihigkeitsausweis berechtigt nicht zur Immatrikula-
tion an der Universitiit.

Das Zeugnis der Wiihlbarkeit als Lehrer an der staatlichen
Primarschule erhalten die Absolventen der Umschulungs-
kurse nach zweijihriger Bewdhrung im ziircherischen Schul-
dienst.

§ 8 Im iibrigen finden die fiir die Kandidaten der kanto-
nalen Lehrerbildungsanstalten geltenden Bestimmungen sinn-
gemdiss Anwendung.

§ 9 Die Durchfithrung der Umschulungskurse wird einer
vom Erziehungsrat ernannten und diesem unterstellten Lei-
tung iibertragen.

§10 Der Erzichungsrat erldsst den Lehrplan, die Prii-
fungsvorschriften sowie die weiteren Bestimmungen iiber
die Durchfiihrung der Kurse. Sie unterliegen der Genehmi-
gung durch den Regierungsrat.

Prisident M. Suter weist darauf hin, das Reglement
gelte fiir den im Herbst beginnenden Kurs. Fiir allfillige
weitere Kurse miissten eventuell auf Grund der Erfah-
rungen weitere Aenderungen vorgenommen werden.

§ 8 ist durch den Kantonalvorstand um den zweiten
Nebensatz erweitert worden, damit die Kandidaten
schon auf Grund der Kenntnis des Reglementes iiber die
Bedingungen der vertrauensirztlichen Untersuchung im
klaren sind.

§ 4 lisst die Moglichkeit einer Ausweitung der Prii-
fung der Kandidaten in medizinisch-psychologischer
Hinsicht zu:

Zu § 7 stellt A. Meier den Antrag, es sei der dritte
Abschnitt (Erteilung der Wihlbarkeit) ins Reglement
aufzunehmen. Er zieht den Antrag nach Erlduterungen
mit Hinweis auf § 8 durch J. Binder zuriick. Die Kandi-
daten seien iiber die Bedingungen iiber die Erteilung
der Wihlbarkeit durch einen Brief des Arbeitsaus-
schusses aufgeklirt worden. Hch. Weiss nimmt den An-
trag von A. Meier wieder auf mit dem Hinweis, einzelne
Bestimmungen hinsichtlich Erteilung der Wihlbarkeit
seien durch die Gesetzesinderung iiber die Aufnahme
ausserkantonaler Lehrkrifte gelockert worden. Fiir die
Absolventen der Umschulungskurse seien keine Aus-
nahmen zu gestatten.

Die Delegiertenversammlung beschliesst hierauf ein-
stimmig die Aufnahme von Absatz 3 in § 7.

§ 9 soll Klarheit schaffen iiber die verantwortliche
Leitung und die Aufsicht iiber die Umschulungskurse.
Mit der Unterstellung unter den Erziehungsrat soll auch



eine klare Trennung von der normalen Lehrerbildung
festgelegt werden.

Prof. Dr. Huber méchte im Reglement eine Bestim-
mung aufnehmen, wonach die Beratung der Absolven-
ten der Umschulungskurse im Schuldienst geregelt
wiirde. Diese Anregung stdsst als zu weit ins Detail
gehend auf die Ablehnung durch eine deutliche Mehr-
heit der Versammlung. Prisident Suter verweist auf den
haupt- und nebenamtlichen Beraterdienst fiir alle neu
in den ziircherischen Schuldienst eintretenden Lehr-
krifte.

In der Schlussabstimmung heissen die Delegierten
den vorliegenden Reglementsentwurf zuhanden der
Kapitelsversammlungen einstimmig gut. Prisident
M. Suter dankt den Delegierten fiir die von grossem
Interesse und Verantwortungsbewusstsein fiir die Leh-
rerbildung getragene Mitarbeit.

5. Allfilliges
H. Kiing dankt Max Suter fiir die dem ZKLV als Prisi-
dent geleisteten wertvollen Dienste.

Schluss der Verhandlungen 17.00 Uhr.

Der Protokollaktuar des ZKLV:
Walter Seyfert

Oberstufenkonferenz des Kantons Zirich

PROTOKOLL DER AUSSERORDENTLICHEN
HAUPTVERSAMMLUNG

27. Juni 1959, 14.30 Uhr, im Pestalozzianum Ziirich

Traktanden:

1. Begriissung

2. Mitteilungen

3. Uebernahmeverordnung fiir die an der bisherigen
Oberstufe amtierenden Lehrer an die Real- und Ober-
schule

4. Verschiedenes

5. Eventuell Besichtigung der Ausstellung im Pestaloz-
zianum iiber den Zeichenunterricht an der Primar-
schule

1. Begriissung

Der Prisident der OSK, Konrad Erni, begriisst die an-
wesenden 102 Mitglieder der OSK sowie als Giste vom
Synodalvorstand Dr. V. Vogeli und Ernst Berger, Hans
Wymann vom Pestalozzianum und David Frei, den ehe-
maligen Prisidenten der OSK, dem er seinen besonde-
ren Dank fiir seine Vorarbeit fiir die Umorganisation
der Oberstufe ausspricht.

2. Mitteilungen

a) Der Priisident gibt bekannt, dass nach der Erklirung
des Erziehungsdirektors anldsslich der letzten Synode
das neue Volksschulschulgesetz betreffend Umorgani-
sation der Oberstufe auf Frithjahr 1960 in Kraft treten
soll.

b)Kollege Richard Maag orientiert die Versammlung
iiber die Arbeit am neuen Menschenkundebuch und
ersucht die Kollegen, sich fiir die Durcharbeit einiger
Kapitel mit ihrer Klasse zur Verfiigung zu stellen.

3. Uebernahmeverordnung fiir die an der bisherigen
Oberftufe amtierenden Lehrer an die Real- und Ober-
schule

In einleitenden Worten schildert der Prisident die zeit-
liche Situation: Der Vorstand der OSK hat sich in meh-
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reren Sitzungen mit der Uebernahmeverordnung be-
fasst und legt nun der Versammlung einen Vorschlag
zur Genehmigung vor, der Grundlage fiir die Verhand-
lungen mit den Behorden sein soll. Wenn hierauf der
Erziehungsrat, die erziehungsriitliche Kommission, der
Regierungsrat, die kantonsritliche Kommission und der
Kantonsrat dazu Stellung genommen haben, wird
schlussendlich auch die Lehrerschaft in den Kapiteln
und iiber die Synode ihr Mitspracherecht gewahrt wis-
sen wollen. Die Uebernahmeverordnung soll eine klare
Situation bei den Behorden, den Eltern und innerhalb
der Lehrerschaft schaffen. Deshalb wiinschen wir die
Erlangung des Wihlbarkeitszeugnisses als Real- und
Oberlehrer sowie die Wahl durch das Volk an die Real-
und Oberschule. Das hat seine finanziellen Auswirkun-
gen auf die Lohn- und Versicherungsfrage.

Die Uebernahmeverordnung muss das seinerzeit von
der OSK gutgeheissene Vollprogramm als Grundlage
haben. Obwohl hinsichtlich der Belastung durch das
Uebernahmeprogramm der Schularbeit des Lehrers so-
wie seinen physischen Kriften Rechnung getragen wer-
den soll, muss vom Lehrer etwas verlangt werden, um
seine Stellung in der Schule und gegeniiber andern
Stufen zu rechtfertigen. Die zusitzliche Ausbildung des
Lehrers sollte innerhalb von drei Jahren durchgefiihrt
werden konnen und sollte sich auf die beruflich-prak-
tische Ausbildung sowie auf die Ausbildung in franzs-
sischer Sprache konzentrieren.

Bereits geleistete Vorbildung ist an der Erfiillung des
entsprechenden Stoffgebietes des Uebernahmepro-
grammes anzurechnen, z.B. besuchte Vorlesungen,
Kurse, Fremdsprachaufenthalte sowie methodisch-didak-
tische Arbeiten zur neuen Stufe. Eine erziehungsrit-
liche Kommission wird dies bei jedem einzelnen Lehrer
auf Grund von Ausweisen oder Ueberpriifung der An-
gaben festzusetzen haben.

Der Vorschlag des Vorstandes der OSK fiir die Ueber-
nahmeverordnung wird nach kleineren Abdnderungs-
antrigen der Kollegen Berger und Schénenberger von
der Versammlung genehmigt:

Vorschlag der OSK

Verordnung iiber die Ausbildung, Verwendung und
Wabhlfihigkeit der Lehrer an der Real- und Oberstufe
(Uebernahmeverordnung). (Siehe § 92, Abschnitt 2 des
neuen Volkschulgesetzes.)

A. Grundsdtzliches

1. Die Verordnung regelt die Verwendung der Lehrer

der Primaroberstufe an der Real- und Oberschule auf

Grund des § 92 des Gesetzes iiber die Abdnderung des

Gesetzes uiber die Volksschule vom 11. Juni 1899.

2. Diese Verordnung bleibt so lange in Kraft, bis der

Bedarf an neuen Real- und Oberlehrern durch den

ordentlichen Ausbildungsgang gedeckt werden kann,

hochstens aber wihrend zehn Jahren.

3. Nach Erfiillung der unter B genannten Voraussetzun-

gen erhalten das Wihlbarkeitszeugnis als Real- und

Oberlehrer

— alle im Amte stehenden Primarlehrer der Oberstufe,

— alle iibrigen Volksschullehrer, sofern sie sechs Jahre
Unterrichtserfahrung, wovon mindestens vier an der
Oberstufe, haben und eine Stelle an der Oberstufe
iibernehmen kénnen.

Andere Lehrer werden auf den ordentlichen Bildungs-

weg verwiesen.
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B. Voraussetzungen fiir die Wahl an die Real- und Ober-
schule

1. Ausgewiesene Weiterbildung

2. Unterricht und Bewihrung auf der Stufe wihrend
mindestens vier Jahren

1. Kurse

a) Programm (siehe weiter unten)

b) Organisation der Kurse:

1. Die Kurse werden von der Erziehungsdirektion in
Verbindung mit der pidagogischen Arbeitsstelle des
Pestalozzianums und der Lehrerschaft organisiert.

2. Die Kurse sind in der Regel innerhalb von drei
Jahren zu absolvieren.

c) Teilweise Befreiung von den Kursen:
Besuchte Vorlesungen, Kurse, Fremdsprachaufenthalte
sowie methodisch-didaktische Arbeiten zur neuen
Stufe werden angerechnet.

2. Unterricht und Bewdhrung auf der Stufe

Lehrer, die sich wihrend mindestens vier Jahren an der
bisherigen oder neuen Oberstufe bewihrt haben, kon-
nen unter Vorbehalt der unter B 1 genannten Bedingun-
gen von der Schulpflege der Oberstufengemeinde zur
Wahl als Real- oder Oberlehrer vorgeschlagen werden.

C. Das Wahlverfahren

1. Auf Antrag der ausbildenden Instanz erteilt der Er-
ziehungsrat das Wahlfihigkeitszeugnis als Lehrer an der
Real- oder Oberschule.

2. Die Oberstufengemeinde wiihlt auf Antrag der Schul-
pflege den Lehrer an die Real- oder Oberschule.

3.Im iibrigen gelten die Bestimmungen des Wahlge-

setzes.
-3

Nach einfithrenden Worten des Prisidenten nimmt
die Versammlung ebenfalls Stellung zur vorgeschlage-
nen Stundentafel. Diese stellt sich, erginzt durch von
der Versammlung genehmigte Abidnderungsvorschlige
der Kollegen Schonenberger, als Sprecher der Arbeits-
gemeinschaft Winterthur (betreffend Heilpiddagogik,
Verzicht auf alle fakultativen Stunden auf Grund lang-
jihriger Erfahrung auf der Stufe, Oberlehrer, Lehrer
iiber 56 Jahren), Volkart, als Sprecher der Arbeitsge-
meinschaft Ziirich (betreffend Apparatebau) sowie Stok-
ker (20 Stunden Berufswahlkunde fakultativ) wie folgt
Zusammen:

Ficher Voll- Ueber-
programm nahme-
Seme- Wo- programm
ster chen- Einzel- Einzel-
std. std. std.

I. Berufl.-prakt. Ausbildung

a) Spez. berufl.-prakt. Ausbildung:

Deutsch: Methodik . 2 2 60 30

Franzosisch: Methodik . . 2 2 60 60

R. Gm. GZ. Alg.: Methodik . 1 2 30 30

Sachunterricht: Methodik

Schiiler-Uebg., Unt.-Reihen . 2 5 150 120

Kunstficher: (Gs. Zch.): MethodJk 2 2 60 20

b) Allg. berufl.-prakt. Ausbildung:

Psychologie des Pubertiitsalters

oder Heilpidagogik e ] 3 90 30

Pidagogik der Ge genwart Sl 1 15 —

Berufskunde . Sl 2 30 20 fak.

Betriebspraxis 6 Wo. —

Zek

¢) Einfiihrung i. d. Unt.-Praxis:

Uebungsschule . . . . . . . 4 2 120 erfiillt
Lehrpraxis : 6 Wo. erfiillt
II1. Handwerkliche Ausbildung
Holzarbeiten . d 4 240 170
Metallarbeiten =3 4 180 170
Gartenarbeiten . . . L2 3 90 —
Gartenbau, Metall, Holz und
Apparatebau nach Wahl . . . — — — 70
II1. Theoretische Weiterbildung
Deutsche Sprache . Shis D 4 120 —
Franzosische Sprache . . . . 2 4 120 60
Welschlandaufenthalt . 12 Wo. 6 Wo.
Wabhlfdcher: Gsch., Gg., Bot.,
Zool., Menschenk. . . wo8 6 270 —

Total 1635 760

-+ 20fak.

+ 24 Wo. + 6 Wo.

Oberlehrer erhalten eine ihrer Stufe entsprechende Aus-
bildung.

Lehrer iiber 56 Jahre mit mindestens 15 Jahren Erfah-
rung auf der Oberstufe werden vom Besuch der Kurse
mit Ausnahme der Franzésischkurse und des Algebra-
kurses befreit.

=

Der Vorstand iibernimmt die Anregung zur Aufstellung
eines Ausbildungsprogrammes und eines Uebernahme-
programmes fiir Oberlehrer.

4. Verschiedenes

Weder vom Vorstand noch aus den Reihen der Mitglie-
der wird das Wort gewiinscht.

5. Besichtigung der Ausstellung im Pestalozzianum

Da die Zeit bereits stark vorgeschritten ist, wird auf
eine Besichtigung der Zeichenausstellung im Pestaloz-
zianum verzichtet.

Der Prisident schliesst die ausserordentliche Haupt-
versammlung um 18 Uhr. Der Aktuar: Max Giger

Versicherung der Gemeindezulagen

Seit der Einordnung der Lehrerschaft in die kantonale
Beamtenversicherungskasse (1950) besteht die Moglich-
keit, auch die Gemeindezulagen der Lehrer bei dieser
Kasse mitversichern zu lassen. Dies geschieht durch den
Abschluss eines Vertrages zwischen der betreffenden
Schulgemeinde und der BVK. Da es sich lediglich um
eine Zusatzversicherung von Personen handelt, die fiir
ihr Grundgehalt bereits bei der BVK versichert sind,
bietet dieser Anschluss keine besonderen Schwierigkei-
ten. Es sei allerdings nicht verschwiegen, dass der Ein-
kauf ilterer Lehrkrifte begreiflicherweise wesentliche
Mittel erfordert. Bis Ende 1958 hatten 112 Primarschul-
gemeinden und 37 Sekundarschulgemeinden ihre Lehrer
fiir die Gemeindezulage bei der BVK versichert. 1958
sind die zehn Primarschulgemeinden Hirzel, Schénen-
berg, Hittnau, Neftenbach, Dorf, Humlikon, Marthalen,
Eglisau, Rafz und Rorbas und die drei Sekundarschul-
gemeinden Obfelden-Ottenbach, Elgg und Wil neu
dazugekommen.
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Doch damit ist das Ziel noch nicht erreicht; denn die
Lehrkrifte der folgenden 28 Gemeinden sind fiir ihre
Gemeindezulage immer noch nicht versichert:

Bezirk Meilen
Bezirk Hinwil
Bezirk Uster

Oetwil a. S.

Diirnten (in Vorbereitung)

Egg
Fillanden
Greifensee
Méonchaltorf

Bezirk Pfiffikon Weisslingen
Wila P.
Briitten
Hofstetten

Adlikon
Benken
Berg
Volken
Truttikon

Hochfelden
Hori
Oberembrach
Winkel

Buchs

Dillikon

Dainikon

Hiittikon

Oberweningen

Otelfingen

Regensdorf (in Vorbereitung)
Schleinikon

Schofflisdorf

Bezirk Winterthur

Bezirk Andelfingen

Bezirk Biilach

Bezirk Dielsdorf

In Diirnten und in Regensdorf steht die Angelegen-
heit in Beratung und wird hoffentlich zu einem guten
Abschluss gelangen.

Verschiedene Griinde, nicht nur finanzielle, mogen
vorliegen, weshalb diese Gemeinden den notwendigen
Schritt bisher nicht unternommen haben, trotzdem
ihnen die Erziehungsdirektion 1957 nahelegte, das Stu-
dium der Angelegenheit an die Hand zu nehmen. Wenn
zufillig die Lehrstellen durch Verweser besetzt sind, die
nur fiir kurze Zeit in der Gemeinde bleiben, erachtet es
die Schulbehtrde nicht fiir nétig, sich um deren Ver-
sicherung zu bemiihen. So begreiflich dies auf den
ersten Blick erscheint, so wire der Schule doch der
bessere Dienst erwiesen, wenn durch eine fortschritt-
liche Versicherungsregelung ein Verweser zum Bleiben
in der Gemeinde veranlasst wiirde. — Da und dort fehlt
die Einsicht in die Notwendigkeit einer Versicherung
der Gemeindezulage. Man verlisst sich darauf, dass der
Lehrer fiir sein Grundgehalt ohnehin bei der BVK ver-
sichert ist. Da aber die BVK-Rente einen Abzug in der
Hohe der fritheren AHV-Rente erfihrt, sollte sie durch
eine Rente auf der Gemeindezulage erginzt werden.
Nur so wird eine Gleichstellung mit den Lehrkriften
anderer Gemeinden erreicht, was im Hinblick auf die
Gewinnung tiichtiger Lehrkrifte dringend nétig ist.

Deshalb sollten die noch seitab stehenden Gemein-
den an das Problem herantreten, dessen Losung in der
Regel nicht allzuschwer ist. Fiir Auskiinfte und Be-
ratungen stellt sich Sekundarlehrer H. Kiing in Kiisnacht
gerne zur Verfiigung. H.K.

Ziircher Kantonaler Lehrerverein

AUS DEN SITZUNGEN
DES KANTONALVORSTANDES

13. Sitzung, 28. April 1959, Ziirich

Dem vom Ziirchervolk ehrenvoll zum Regierungsrat ge-
wihlten Kollegen Emst Brugger werden zu seinem
Amtsantritt die besten Wiinsche des ZKL.V iibermittelt.

In einem Schreiben an den neuen Erziehungsdirektor,
Regierungsrat Dr. W. Konig, wird dieser zur Ueber-
nahme seines neuen Amtes begliickwiinscht und dem
Wunsche auf eine gute Zusammenarbeit mit den Leh-
rerorganisationen Ausdruck gegeben.

Der Kantonalvorstand nimmt Kenntnis von den Ge-
schiiften der Prosynode vom 29. April 1959, zu der auch
Prisident Max Suter eingeladen ist, um die Auffassung
des Kantonalvorstandes bekanntzugeben.

14. Sitzung, 30. April 1959, Ziirich

Der Lehrerverein Ziirich hat beschlossen, dem ZKLV
an die Kosten der Abstimmungskampagne vom 15. Mirz
1959 einen Beitrag von Fr. 4000.— zu iiberweisen.

Kenntnisnahme von der Zusammensetzung des Ar-
beitsausschusses fiir den Umschulungskurs, bestehend
aus den Herren Prof. Dr. Guyer, a. Direktor des Ober-
seminars, Prof. Dr. Hans Honegger, Prorektor der Ober-
realschule Ziirich, und Jakob Binder, Erziehungsrat,
Winterthur.

Stellungnahme zur strafweisen Versetzung eines
Lehrers innerhalb eines Schulkreises in ein anderes
Schulhaus.

Prisident Max Suter orientiert iiber seine Bemiihun-
gen zur Beilegung eines Schulkonfliktes.

Durch Beschluss des Regierungsrates vom 26. Mirz
1959 ist nunmehr § 61 der Verordnung iiber das Volks-
schulwesen in dem Sinne geindert worden, dass unter
gewissen Bedingungen Kinder von strenggliubigen Ju-
den und Adventisten vom Unterricht an Samstagen dis-
pensiert werden kénnen (Sabbat-Dispens).

Behandlung eines Gesuches um Beistand in einem
Rekursfall wegen Nichterteilung des Wahlfihigkeits-

zeugnisses.

Kenntnisnahme von den Verhandlungen der Pro-
synode vom 29. April 1959. Da es dem ZKLV termin-
miissig noch nicht méglich war, seine Nominationen fiir
die Wahlen anlisslich der nichsten Synodalversamm-
lung zu bereinigen, werden die Mitglieder der Pro-
synode nach der Delegiertenversammlung des ZKLV
iiber deren Beschliisse orientiert werden.

Der ZKLV wird sich gemeinsam mit dem Lehrer-
verein Ziirich an einer Tagung der Schweizerischen
Reisekasse zur Besprechung einer neuen Ferienregelung
vertreten lassen, ohne aber zum Geschift selbst Stellung
zu nehmen.

Einem Begehren um Mitbeteiligung an der Deckung
der durch den Besuch einer Lehrerdelegation aus Ceylon
in Ziirich entstandenen Unkosten wird, ohne Prijudiz
fiir spitere Fille, entsprochen.

Eug. Ernst

Redaktion des «Padagogischen Beobachters»: Hans Kiinzli, Ackersteinstrasse 93, Ziirich 10/49

1230

72



	Der Pädagogische Beobachter im Kanton Zürich : Organ des Zürcher kantonalen Lehrervereins : Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung, 16. Oktober 1959, Nummer 15

